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L82006 Bauordnung Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Stmk 1968 §61 Abs2;

BauRallg;

Rechtssatz

Durch die Änderung des Projektes, daß während des Betriebes des Cafes das Fenster an der Seite in den Hof

geschlossen zu halten ist, können Nachbarrechte nicht verletzt werden.

Schlagworte

Bauverfahren (siehe auch Behörden Vorstellung Nachbarrecht Diverses) Parteien BauRallg11/1
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